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Der aufsehenerregende Richterspruch hat 
zunächst mit dem zu entscheidenden Fall 
nicht viel zu tun. Es ging um die Nachbe-
setzung einer Angestelltenstelle, die ein 
MVZ im Wege des Verzichts zur Anstel-
lung nach § 103 Abs. 4 a SGB V übernom-
men hatte. Allerdings hat der verzichten-
de Arzt von Anfang an nur in einem Um-
fang von 23,5 Stunden (Anrechnungsfak-
tor für die Bedarfsplanung 0,75) in dem 
MVZ gearbeitet. Die restliche Anstellungs-
stelle blieb zunächst von Anfang an unbe-
setzt. Erst 1,5 Jahre später wollte das MVZ 
nach Ausscheiden des ursprünglich ange-
stellten Arztes einen Nachfolger in vollem 
Umfang anstellen. Dies haben Zulassungs- 
und Berufungsausschuss abgelehnt, das 
Sozialgericht München in erster Instanz 
jedoch zugesprochen. Der dagegen einge-
legten Berufung von KV und Berufungs-
ausschuss hat das LSG Bayern stattgege-
ben und das BSG die Entscheidung schließ-
lich bestätigt. Eine Zulassung, die im Wege 
des Verzichts des abgebenden Arztes zur 
Anstellung auf ein MVZ oder in eine Arzt-
stelle umgewandelt wird, geht nur in dem 
Umfang auch tatsächlich über, wie sie von 
Anfang an durch den abgebenden Arzt be-
setzt wird. Schon dieses Ergebnis hat 
durchaus Folgen: So ist es z. B. zukünftig 
nicht mehr möglich, gleich zum Zeitpunkt 
des Übergangs die Anstellung auf zwei un-
terschiedliche Ärzte aufzuteilen und so 
z. B. ein neues MVZ zu gründen.

Damit hätte es das BSG in seinem Urteil 
eigentlich bewenden lassen können. Denn 
was es danach in den Gründen noch um-
fangreich ausführt, war für den zu ent-
scheidenden Streitfall nicht entschei-
dungserheblich. Es war dem BSG aber of-
fensichtlich ein Dorn im Auge, dass flä-
chendeckend die gesetzlichen Vorschrif-

Praxisabgabe durch Anstellung des 
Abgebers – die schriftlichen Urteilsgründe 
liegen vor
Bereits in DER RADIOLOGE 2016, S. 565, Rechtsprechungsreport 372, hatten wir über 
die Entscheidung berichtet:
Das BSG hat mit seinem Urteil vom 04.05.2016 einen Riegel vor die Umgehungsmög-
lichkeit der öffentlichen Ausschreibung einer Nachfolgezulassung durch Anstellung des 
Abgebers vorgeschoben. Nach dem Urteil der Karlsruher Richter muss ein Arzt, der auf 
seine Zulassung verzichtet, um bei einem MVZ oder in einer anderen Vertragsarztpra-
xis angestellt zu werden, dort mindestens drei Jahre tätig sein wollen, bevor die Ange-
stelltenstelle nachbesetzt werden kann. 
Inzwischen liegen die schriftlichen Urteilsgründe vor, so dass wir nachfolgend die 
 Entscheidung im Detail darstellen möchten.

RA Markus 
Henkel
München

ten zum Ausschreibungsverfahren im Fal-
le der Praxisabgabe nicht zur Anwendung 
gekommen sind, weil das Modell des Zu-
lassungsverzichts zur Anstellung als Um-
gehung genau dieser öffentlichen Aus-
schreibung und der damit verbundenen 
Entscheidung, ob die vertragsärztliche 
Zulassung überhaupt versorgungsnot-
wendig ist oder eingezogen werden muss, 
umgangen wurde.

Im Norden der Republik haben die Zulas-
sungsausschüsse regelmäßig Genehmi-
gungen erteilt, wenn der abgebende Arzt 
zur Anstellung auf seine Zulassung ver-
zichtet hat und noch in der gleichen Sitz-
ung, also innerhalb einer juristischen Se-
kunde, die Anstellung des abgebenden 
Arztes durch einen Nachfolger nachbe-
setzt wurde. In den südlichen Teilen der 
Republik dagegen wurde eine Schamfrist 
von mindestens einer vertragsärztlichen 
Abrechnung, also etwa zwei Quartale für 
erforderlich gehalten. Das BSG hat dies 
aufgegriffen und einem sog. obiter dic-
tum, also nur anlässlich einer von ihm zu 
entscheidenden Fallkonstellation ausge-
führt, dass der abgebende Arzt, der auf 
seine Zulassung zum Zweck der Anstel-
lung verzichtet, mindestens drei Jahre als 
Angestellter im MVZ, beim Vertragsarzt 
oder in der Gemeinschaftspraxis tätig sein 
muss.

Dies wird zunächst nicht bei der Entschei-
dung relevant, ob die Anstellung des ab-
gebenden Arztes genehmigt wird, son-
dern spielt erst eine Rolle, wenn der so an-
gestellte Arzt seine Tätigkeit beendet und 
die inzwischen übergegangene Arztstelle 
mit einem Nachfolger neu besetzt werden 
soll. Erfolgt diese Nachfolgeanstellung vor 
Ablauf der geforderten drei Jahre, haben 

die Zulassungsgremien zukünftig zu prü-
fen, ob zumindest im Zeitpunkt der ur-
sprünglichen Abgabe der Wille des abge-
benden Arztes bestanden hat für mindes-
tens drei Jahre tätig zu werden. Umstände, 
wie z. B. die Erkrankung oder der Tod des 
angestellten Arztes, die zum Zeitpunkt 
der Umwandlung noch nicht bekannt oder 
absehbar waren, stehen dann der Geneh-
migung nicht entgegen. Je kürzer die An-
stellung aber gedauert hat, desto schwie-
riger dürfte es sein, den Zulassungsaus-
schuss davon zu überzeugen, dass der 
Austausch des Angestellten nicht bereits 
bei der Umwandlung geplant war. 

Dazu dürfte es hilfreich sein, wenn der Ar-
beitsvertrag mit dem abgebenden Arzt für 
beide Seiten die ordentliche Kündigung 
vor Ablauf von drei Jahren ausschließt. Zu-
dem müsste man aber wohl allerdings 
vereinbaren, dass der Kaufpreis für die 
übernommene Praxis mit Zulassung zu-
rückzuerstatten ist, wenn nach Ausschei-
den des Abgebers die Nachbesetzung 
nicht genehmigt wird. Dies kann proble-
matisch sein, weil der abgebende Arzt den 
Praxiskaufpreis nicht nur sofort nach 
Übertragung der Zulassung erhalten 
möchte, sondern im Übrigen auch sofort 
versteuern muss. Der ggf. später entste-
hende Rückzahlungsanspruch müsste 
dann entsprechend abgesichert werden.

Zulässig soll nach den Ausführungen des 
BSG auch sein, wenn der abgebende Arzt 
zunächst für ein Jahr vorzeitig beim Über-
nehmer tätig wird und dann seine Tätig-
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keit im Folgenden jährlich um 10 Stunden 
reduziert. Ob dies ein realistisches Szena-
rio ist, wird sich erst in der Zukunft erwei-
sen. Es dürfte schon schwierig sein, einen 
potentiellen Nachfolger in derart kleinen 
Schritten, mit jeweils 10 Stunden Anstel-
lung langsam und schleichend „aufzubau-
en“. Diskutiert werden deshalb auch Mo-
delle, in denen die übernommene Arzt-
stelle im Wege des Jobsharing gleich zwi-
schen abgebenden Arzt und Nachfolger 
aufgeteilt werden. Hier ist aber noch nicht 
absehbar, in welchem Umfang die Zulas-
sungsgremien dies genehmigen.

Entgegen der Veröffentlichung im Ter-
minbericht durch das Bundessozialgericht 
gilt die dargestellte Rechtsprechung erst 
für Fälle, in denen der Antrag auf Geneh-
migung zur Anstellung nach der Ent-
scheidung, also nach dem 04.05.2016 ge-
stellt wurde. Ursprünglich hieß es, das Ur-
teil wäre für alle Fälle anwendbar, die 
noch nicht rechtskräftig entschieden sind. 
Jetzt ist klargestellt, sämtliche Fälle, die 
vor der Entscheidung beantragt wurden, 
sind von der Entscheidung des BSG nicht 
berührt, auch wenn sie bis heute nicht 
rechtskräftig entschieden sind.

Um eine Praxisübertragung zukünftig si-
cher zu gestalten, wird wohl der Weg über 
die Ausschreibung zu empfehlen sein. Das 

aber war genau Ziel des BSG, nämlich die-
se Fälle wie vom Gesetz vorgesehen zu-
nächst darauf zu prüfen, ob die vertrags-
ärztliche Zulassung überhaupt ausge-
schrieben werden kann oder einzuziehen 
ist, weil sie nicht versorgungsrelevant ist. 
Nach der dann folgenden Ausschreibung 
hat der Zulassungsausschuss zwischen 
den einzelnen Bewerbern im Zweifelsfall 
eine Auswahlentscheidung zu treffen. Be-
werben kann sich für die Übernahme der 
Zulassung auch ein MVZ oder ein Ver-
tragsarzt bzw. eine Gemeinschaftspraxis, 
um dann die ausgeschriebene Praxis mit 
einem oder mehreren angestellten Ärzten 
nach zu besetzen. Für MVZ gilt aber aller-
dings zu beachten, dass diese nachrangig 
bei der Auswahl zu berücksichtigen sind, 
wenn dort nicht die Mehrheit der Gesell-
schafteranteile und Stimmrechte bei Ärz-
ten liegt, die im MVZ als Vertragsärzte tä-
tig sind. Das benachteiligt MVZ, die von 
Krankenhäusern oder anderen Investoren 
betrieben werden – allerdings auf Grund-
lage einer ausdrücklichen Vorgabe des 
Gesetzgebers -, kann aber auch von Ärzten 
betriebenen MVZ Probleme bereiten, die 
in der Rechtsform einer GmbH nur mit an-
gestellten Ärzten betrieben werden.

Im Ergebnis verhindert die Entscheidung 
nicht, wie vielfach angenommen wurde, 
dass Praxen noch übertragen werden kön-

nen. Sie verweist den abgebenden Arzt 
aber auf das bisher vermeidbare und mit 
verschiedenen Risiken verbundene Aus-
schreibungsverfahren, wie es der Gesetz-
geber grundsätzlich vorgesehen hat.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Entschei-
dung des BSG über den Weg der Recht-
sprechung korrigiert werden kann. Eine 
Verfassungsbeschwerde wäre gegen das 
Urteil zwar grundsätzlich denkbar, sie 
hätte aber zum einen wenig Aussicht auf 
Erfolg und zum anderen dürfte das im 
Rahmen des obiter dictum vom BSG fest-
gestellte Ergebnis wohl kaum vom Verfas-
sungsgericht überprüft werden, weil es 
für das Urteil letztlich nicht relevant ist – 
gerade das ist ja das Wesen eines obiter 
dictums. Auch der Gesetzgeber wird die 
Entscheidung des BSG wohl nicht grund-
sätzlich durch eine gesetzliche Klarstel-
lung zurücknehmen, sondern allenfalls – 
so munkelt man – überdenken, ob die Frist 
von drei Jahren nicht doch etwas lang ist. 
Praxisabgaben sind nach wie vor grund-
sätzlich möglich, sie werden nur zukünf-
tig langfristiger zu planen sein und Abge-
ber und Übernehmer sollten sich versier-
ter anwaltlicher Hilfe versichern, damit 
im Verfahren nichts schief geht. 

Gerne senden wir Ihnen den RRR 372. zu: 
lingelbach@radiologenverband.de
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